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Johannes-Rau-Platz 1 
 
52249 Eschweiler 
 

 

Ihr Zeichen/Ihre Nachricht vom Unser Zeichen/Unsere Nachricht vom Datum 

 Einwohnerfragen zur Finanzierung KITA Marktquartier 18.08.2025 

 

Sitzung des Rates am 03.09.2025 

TOP 1 Fragestunde für Einwohner 

 

Sehr geehrte Frau Bürgermeisterin Leonhardt, 

gemäß §18 der Geschäftsordnung des Rates der Stadt Eschweiler in Verbindung mit §48 GO NRW 

bitte ich die folgenden Fragen in der Ratssitzung am 03.09.2025 zu beantworten. 

Wie ich schon in der Presse formuliert habe, ist eine Fertigstellung eines Kindergartens im 

Marktquartier bis Dezember 2026 nicht realisierbar. 

Daraus ergeben sich die folgenden Fragen: 

 

• Erwartet die Stadt Eschweiler, dass trotz der derzeitig erkennbareren Gegebenheiten ein 

Neubau eines Kindergartens im Marktquartier bis Ende Dezember 2026 möglich ist? 

 

• Wie hoch sind die Landeszuschüsse im Rahmen des Landesinvestitionsprogramms Kita-

Investitionsprogramm NRW, die hierfür eingeplant sind? 

 

• Werden die geplanten KITA-Plätze für die Kinder im Jugendhilfeplan in der Fortschreibung 

2026 und folgende eingeplant? 

 

• Wie sollen die Kita Plätze geschaffen werden, wenn im Marktquartier diese nicht entstehen 

oder nicht rechtzeitig entstehen? 
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• Hat der schon festgelegte Träger für diese KITA einen Anspruch auf einen bestimmten 

Fertigstellungstermin? 

 

• Wer übernimmt die Trägerschafft für eine ggf. notwendige Alternative? 

 

• Wie soll die Finanzierung ohne Landeszuschuss realisiert werden, wenn die notwendige 

Bedingung für den Zuschuss, nämlich die Fertigstellung bis Ende 2026, nicht erreicht wird? 

 

• Sind im Haushalt die Kosten für den Neubau berücksichtigt? 

 

• Sind im Haushalt die Folgen für den Entfall des o.a. Zuschusses berücksichtigt? 

 

• Wo finde ich diese Kosten im Haushaltsplan  

 

Vielen Dank 

 

 

Mit freundlichen Grüßen  

 

 

 

Wolfram Stolz        

 

 


